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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft Datum: 04.10.2010 

 Gabriele Langel-Carossa 

 6476  

 

V o r l a g e  Nr. L135/17 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am  28.Oktober 2010 

 

Verordnung zur Neufassung der Verordnung über die F eststellung der Kennt-

nisse der deutschen Sprache und die Sprachförderung  und zur Änderung der 

Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen  und Schulbehörden 

 

A. Problem 

Sprache ist eine Schlüsselkompetenz für gemeinsame Verständigung und Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben. Insbesondere die frühe Sprachförderung ist deshalb 

eine wichtige Voraussetzung, um Kindern gleiche Chancen für Bildung und Ausbil-

dung zu ermöglichen. Die Empfehlungen Nr. 2 des Schulentwicklungsplans sehen 

deshalb eine verpflichtende Sprachstandserhebung spätestens im 2. Halbjahr des 5. 

Lebensjahres vor. Die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme an der Sprachstands-

feststellung ist bereits in § 36 Bremisches Schulgesetz festgeschrieben und wird in 

der Novelle des Schulgesetzes durch eine verpflichtende Teilnahme an Sprachförde-

rung ergänzt, wenn diese geboten erscheint. § 36 (3) der Novelle sieht vor: „... Das 

Nähere über die Anforderungen der Sprachfeststellung, Ort, Dauer und Trägerschaft 

der Maßnahme regelt eine Rechtsverordnung“. 

Zusätzlich muss die Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen und 

Schulbehörden verändert werden, um zu gewährleisten, dass die Kinder Kinderta-

gesstätten zugeordnet werden können und dementsprechend den Kindertagesstät-

ten die Daten über den Förderbedarf zugänglich gemacht werden können. 

 

B. Lösung / Sachstand 

In Anlehnung an Erfahrungen in Bremerhaven wird auch Bremen der aus den Nie-

derlanden stammende „Cito-Test“ eingesetzt. Dies geschieht auf der alten Rechts-

grundlage bereits seit Mai und Juni 2009. Dabei sichert die Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft mit Unterstützung der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 



Beschlussfassung 

 2 

Jugend und Soziales die Teilnahme aller Kinder dieser Altersgruppe. Die Förderung 

findet statt aufgrund des Ergebnisses der normierten Förderschwelle des Cito-

Tests.1 

Die anschließende Förderung der Kinder aus den Kindertagesstätten findet unter 

der Leitung von Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertagesstätten statt. Kin-

der, die keine Kindertagesstätte besuchen, erhalten in einer Grundschule zweimal 

in der Woche zwei Stunden Sprachförderung durch Lehrerinnen und Lehrer  

  

Entsprechend der o. g. Verordnungsermächtigung wird – als Teil einer Artikelver-

ordnung, die zugleich die notwendige Änderung der Schuldatenverordnung enthält - 

der Entwurf einer Neufassung der Verordnung über die  Feststellung der Kenntnis-

se der deutschen Sprache und die Sprachförderung vorgelegt (s. Anlage). Er stellt 

die Erweiterung der bisherigen Verordnung über die „Anforderungen an die Kennt-

nisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für die Einschulung in eine Regel-

klasse“ dar, die synoptisch hinzugefügt ist. Die Verordnung ist in § 4 Abs. 2 und 3 

auch ausgerichtet auf die Gruppe von Kindern, die als „Seiteneinsteiger“ nicht an 

der Testung und Förderung ihres Einschulungsjahrgangs teilgenommen haben und 

ggf. Vorkurse besuchen müssen. 

Zusätzlich wird die Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen und 

Schulbehörden entsprechend verändert. ( siehe Anlage) 

 

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-R elevanz 

Für die Sprachstandserhebung und die anschließende Förderung für die Kinder, 

die keine Kindertagesstätte besuchen, sind im Haushalt 2010 wie auch im Haus-

haltsentwurf 2011 rd. 0,9 Mio € veranschlagt. Daraus erfolgt auch die Finanzierung 

der Sprachberaterinnen und Sprachberater, die alle Koordinations- und Beratungs-

aufgaben zu diesem Thema und die Testung im Laufe der Grundschule übernom-

men haben. Sie erhalten je zwei Anrechnungsstunden für ihre Tätigkeit und wurden 

ab Sommer 2009 fortgebildet.  

                                                
1 Der Cito- Test überprüft vier unterschiedliche Kategorien (passiver Wortschatz, kognitive Begriffe, 
phonologisches Bewusstsein, Textverständnis). Förderbedarf besteht, wenn zumindest in einer der 
ersten zwei Kategorien und der vierten Kategorie die im Zuge der Normierung vorgenommene Förder-
schwelle unterschritten wird. Die Förderschwelle setzt ein, wenn die folgende Anzahl richtiger Antwor-
ten unterschritten wird: passiver Wortschatz: 34 von 60, kognitive Begriffe: 40 von 65, phonologisches 
Bewusstsein: 14 von 30 und Textverständnis: 8 von 20. 
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Aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass insbesondere Jungen 

bereits in der Grundschule schwächere Leseleistungen und weniger Interesse an 

Büchern zeigen. Eine frühe Sprachförderung soll helfen, dies auszugleichen. 

 

D. Beteiligung 

Eine Beteiligung der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozia-

les sowie des Magistrats der Stadt Bremerhaven erfolgt während des Beteiligungs-

verfahrens, welches im Anschluss an die Deputations-Befassung vorgesehen ist.  

 

F. Beschluss 

Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf der Verordnung zur Neufassung der 

Verordnung über die Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache und die 

Sprachförderung und zur Änderung der Verordnung über die Datenverarbeitung zur 

Kenntnis.  

 

 

In Vertretung 

 

 

gez. 

Carl Othmer 

Staatsrat 

 
















